
3a SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (1) BBauG)
zum Bebauungsplan "Vornen zum Schliferloch" der Gemein
de Walzbachtal, Ortsteil Jöhlingen, Landkreis Karlsruhe.

Diese Festsetzungen gelten in VerbindunG mit den zeichnerischen
und textlichen Festsetzungen in der Bebauungsplanzeichnunr;. In
die Bebauungsplanzeichning ist ferner ein Bebauungsvorschlag als
Erläuterung eingetragen.

Gelt~sbereich: Nachstehende Festsetzungen gelten innerhalb der
in d~ebauungsplanzeichnungfestgesetzten Grenze des Eebauungs
planes.

1.0 Art und naß der baulichen Nutzunr; (5 9 (1) 1a BBauG)
1.1 Für das Baugebiet gelten innerhalb der in der Eebauungsplan

zeichnung festgesetzten Abgrenzungen die Bestimmungen für
"Reine WohnGebiete·' (WR) § 3 BauNVO und "Allgemeine vlohnge
biete" (\lA) § 4 BauUVO.

1.2 Im Reinen \lohngebiet (UR) sollen die Ausnahmen nach § 3 (3)
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden § 1 (4) BauNVO.

1.3 Im AllGemeinen \lohngebiet (\lA) sind die Ausnahmen nach § 4
(3) Ziffern 1-6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.4 Im Reinen Wohngebiet (\'lR) und Al15emeinen \lohngebiet (iIA) sind
Räume für freie Berufe nach § 13 BauNVO zulässig.

1.5 Für das rffiß der baulichen Nutzung gelten die E~in~t~r~-- en in
den Bebauungsplanzeichnungen.

1.6 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind keine bau-
'- lichen Anlagen zulässiG.

2.0 BauweiDe und Stellung der baulichen AnlaGen (§ 9 (1) 1b BEauG)
2.1 Im Eaugebiet wird "offene Bau\1eise" festgesetzt, es sind nur

Einzelhäuser zulässig.
2.2 für die Stellung der baulichen Anlagen sind die EintraG~en

in der Bebauungsplanzeichnunc maßr,ebend.

3.0 IIöhenlaGe der baulichen AnlaGen (G 2 (1) 1d EBauG)
3.1 Die Sockelhöhe (Fußbodenoberkante des Erdgeschosses) darf. ~e

neoDen n.n der anr:renzenden, öffentlichen Verkehrsfläche , vor ;:itte
des Grundstücks, 1,00 i'Ieter nicht überschreiten.

3.2 Bei der Wahl eines Grundrisses mit höherversetzten Geschossen
richtet sich die maximale Sockelhöhe von 1,00 m an der der
Straßenfront entr,egengesetzten Gebäudeseite nach dem natürli
chen Geländeverlauf.

4.0 Stellpl~tze und GaraGen (e 9 (1) 1e EBauG)
4.1 Die Zahl der erforderlichen Stellplätze und GaraGen muß nach

den Richtlinien des Innenministeriums Baden-W~rttemberGer
mittelt und nachgelliesen \ierden.

4.2 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl~chensind Garagen
grenzbündig zur seitlichen Grundstiicksgrenze zulässig, aus
genonnen der besonderen zeichnerischen Festsetzungen.



4.3 Garaf,en sind cit Flachdach auszuführen oder ic Geb8ude unter
zubringen.

4.4 Senkrecht zur Straße errichtete Garagen müssen einen tlindestab
stand von 5,00 m zur Grundstücksgrenze haben.

4.5 Garaeen sind nur bis zu 1,00 m unter Gehwe~iveau zucelassen.
Die Besticmungen des § 3 Abs. 1 und 2 der Garacenverordnung
sind zu beachten.

5.0 Höhenlage der anbaufähir;en Verkehrsfl;jchen (§ 9 (1) l. BBauG)
5.1 Die HöhenlaGe der Verkehrsanlagen sind aus dem Plan zu ent

nehmen.

6.0
6.1

8.0
8.1

VersorGUA;,sfl~chen (§ 9 (1) 5 BBauG)
Das Niederspannuncs-VersorgunGsnetz wird in Erdkabel ausce
füllrt. Außerdem können Elektrizitäts-Versorgungseinrichtungen,
wie z.B. Kabelverteilerschränke, die für die Stromversorgung
not\1endig \lerden, jetzt aber noch nicht in Zahl und Einbauort
festzulegen sind, auch später auf als nicht überoaubar ausce
wiesenen öffentlichen Flächen errichtet werden.

Grundstücke, die von der Bebauung freigehalten sind und ihre
NutzunG (§ 9 (1) 2 BBauG)
Die Sichtfelder sind von jeder sichtbehinderten NutzunC und
Bepflanzung freizuhalten. Sträucher, Hecken und Einfriedigun
gen dürfen eine Höhe von 0,8 c über Hahrbahn nicht überschrei
ten.

Anpflanzen von Bäumen und Striiuchern (§ 9 (1) 15 EBauG)
Die nicht ~beroaubaren Grundstücksflächen sind als Freiflä
chen zwischen der Bebauung durch Einzelbäume und Baumgruppen
zu p;liedern.
Hoch~1achsende, einheicische Laubb~une sind zu bevorzuren. Vor
ceschla(;en \·mrden: Ahorn, Linde, Platane, Eberesche US\l.

9.0 GestaltunG der baulichen Anlar;en (E 9 (2) :gEauG i.V.1.~111 L30)

Dachforcen
9.1 Die Dachfo~en für die einzelnen Baugebiete sind in den Nut

zun;:;ssc;1ablonen an;?;eGeben. -~ ~'u v" f -rt/s;

9.2 Die Dachn igun3en sind aus den Nutzungsschablonen zu entnehmen.
9.3 Die Dachdeckung soll innerhalb von Geb8.udegruppen in 11aterial

und Farbe einheitlich sein, die Dachdeclcun::; soll bei Geb:lude
gruppen Gleich sein.

9.4 Dac deckunG soll in gedecktem Farbton gehalten werden (kein
Naturasbestzement.

9.5 Kniestöcke sind bei z\leiGeschoßir;en Gebäuden bis 50 cm zu
li:issig

Gemeinde Walzbachtal
Änderung vom 28.07.1998
9.51Die Beschränkung von Punkt 9.5 auf eine Kniestockhöhe gilt nicht für Gebäude, deren Dachgeschoß nach LBO und BauNVO als Vollgeschoß zu bewerten ist.
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Gemeinde Walzbachtal
Änderung vom 28.07.1998
9.61Punkt 9.6 gilt nicht für eingeschossige Bauweise, wenn die Nutzungsschabloneals Obergrenze auch zweigeschossige Bauweise in dem entsprechendenTeilbaugebiet zuläßt.
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Gemeinde Walzbachtal
Änderung vom 20.06.1985
Im gesamten Plangebiet sind Satteldächer entsprechend der Nutzungsschablone undWalmdächer mit einer Dachneigung von 18° bis max. 35° Neigung zugelassen



9.7

Fassaden
Die Fassaden der einzelnen Haus- und Gebäude[;I'Uppen müssen in
ihrer farblichen Komposition, in Material und dessen Behand
lung einheitlich sein.

10.0 GestaltunG der Au~enanlagen und EinfriedigunGen
10.1 Die -privo.ten S.rundstücksflächen vor den Hauseinheiten der "Of

fenen Bauweise" entlang der Straße, kö=en als offene oder ge
schlossene lTorg'lrten frei gestaltet werden.

10.2 Linfriedicungen sind straDcnseits ~is zu einer Höhe von 1,0 m
als ~eitliche und hintere Abcrenzung der Grundstücke bis zu
1,80 m zulässig. Punkt 7.1 ist zu beachten
'"lei F,c'cc;rundst'ic1cen ist als seitliche StraAenbe(7enzung außer
nalb der Sichtflächen eine Höhe bis zu 1,00 m zulilssig.

10.3 Ilohng:i.rten kö=en ;e,en :::'uL\'lece, befahrbare :-John\'Tege, öffentli
che Stellplätze und geGen Nachbarcrundstüc~{e in Form von freien
Gehölzpflanzungen, TIecken evtl. mit eingewachsenem Spa=draht
oder als laschendrahtzaun bis zu einer Höhe von 1,80 m ein
schließlich Sockel von nax. 0,30 m Höhe abgegrenzt werden.

10.4 Als Einfriedicungen sind zulässig:
a) l1auern in Beton, Kalksandstein- und Ziegelmauen;erk unver

putzt, natur oder hell gestrichen,
b) Holzzäune aus senlcrechten oder waa[';rechten Latten oder Bret

tern, einheitlich dunlcel in Naturtönen,
c) Hecken oder freie Gehölzpflanzungen, evtl. mit einGewachse

nem Dpa=- oder Maschendraht oder Betonpfosten.

d) Die Ve'rwendung von Stacheldraht ist nicl1t gestattet.

11.0 Aufsch':ttungen und Abgrabungen zur Herstellung von
Erschließun5sanlo.Gen

11.1 Die von den Straßen aus bergseitic Gelegenen Grundstücke wer
den zum Abfangen des Geländesprunces in Verhiiltnis bis zu
1:1,5 mit dem Ausbau der Erschlief.uncsanlacen abgeböscht.

11.2 Die von den Straßen aus tiefer gelegenen Grundstücke werden zum
Abfangen des Geländesprunres iu Verhältnis bis zu 1: 1,5 mit
dem Ausbau der Erschließungsaalagen angeböscht.

Walzbachtal, den 18. Februar 1975

.....~JM .
(Bürgerneister)




